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10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

AVG §56;

VwGG §42 Abs2 Z1;

WRG 1959 §107;

WRG 1959 §109 Abs1;

WRG 1959 §109 Abs2;

WRG 1959 §17;

Rechtssatz

Der Regelungsinhalt des § 109 Abs. 1 und 2 WRG 1959 lässt die klare gesetzgeberische Absicht erkennen, die Frage,

welche widerstreitenden Bewerbungen in einem wasserrechtlichen Bewilligungsverfahren zu berücksichtigen sind,

möglichst frühzeitig zu entscheiden. § 109 Abs. 2 zweiter Satz WRG 1959 stellt nun auf den Zeitpunkt der Erlassung des

erstinstanzlichen Bescheides als letzten Zeitpunkt ab, bis zu dem - bei Vorliegen der weiteren in dieser Bestimmung

normierten Voraussetzungen - noch ein einem bereits in Behandlung gezogenen Bewilligungsansuchen

widerstreitendes Ansuchen zulässigerweise gestellt werden kann. Sofern jedoch im erstinstanzlichen

Bewilligungsverfahren eine mündliche Verhandlung statt ndet - sei es über das bereits in Verhandlung gezogene

Bewilligungsansuchen, sei es über die Frage des Vorzugs widerstreitender Bewerbungen - kann ein (allenfalls weiteres)

konkurrierendes Bewilligungsansuchen zulässigerweise nur vor Abschluss der Verhandlung gestellt werden (vgl. E 24.

Oktober 2013, 2011/07/0119).
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